
Studierende müssen den Antrag persönlich 
in der Abteilung für Lehre und Studienan-
gelegenheiten, Speckbacherstraße 31-33, 
6020 Innsbruck abgeben! 

 
 
Antragstellerin/Antragsteller  Matrikelnummer 
 
________________________________________________ 
Akad. Grad, Vorname/n, Familienname                                                   Kennzeichnung des Studiums:                                                 
                                                                                                                 Q201 Medizin 
________________________________________________ 
geb. am                                   in (Ort) 
 
________________________________________________ 
Studienadresse (PLZ, Ort, Straße) 
 
________________________________________________ 
Heimatadresse (PLZ, Ort, Straße) 
 
Telefonnummer:  __________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   __________________________________ 
 
Sozialversicherungsnummer:  ________________________ 
 
 

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG DES 3. RIGOROSEN-
ZEUGNISSES UND DES BESCHEIDES ZUR ERLANGUNG 

 DES AKADEMISCHEN GRADES 
 

Füllen Sie dieses Formular in BLOCKSCHRIFT genau und vollständig aus und kreuzen Sie Zutreffendes an! 
 
Alle folgenden Unterlagen sind rechtzeitig vor der letzten Prüfung (allerspätestens während des Anmeldezeitraums zur 
letzten Prüfung) in der Abteilung für Lehre und Studienangelegenheiten abzugeben. 
 
1. Teil: Checkliste vor der letzten Prüfung: (bitte zutreffendes ankreuzen) 
Unten angeführte Unterlagen und dieses Formular sind allerspätestens während des Anmel-
dezeitraums vor der letzten Prüfung abzugeben. Die Unterlange können nach spätestens 2 
Wochen wieder abgeholt werden. 

Kontrolle: (MUI) 

 Studienbuch mit allen Studienbuchblättern  
 Blaue Praktikumskarte (mit allen Stempeln und Unterschriften)  
 Pflichtfamulatur (die 16 Wochen müssen vor der letzten Prüfung abgeschlossen sein)  
 Dissertationsanmeldung 

    oder 
 Wahlfachzeugnis/Zeugnis der Vertieften Ausbildung 

 
 

 
 
 
 
Ort/Datum  Unterschrift der/des Studierenden 
 
 
 
2. Teil: Checkliste nach der letzten Prüfung: (bitte zutreffendes ankreuzen) 
Dieser Teil ist auszufüllen und abzugeben, sobald alle Noten der Teilrigorosen des 3. Ab-
schnitts sowie die Dissertation im i-med.inside zum Zeugnisdruck aufscheinen bzw. das 
Wahlfachzeugnis/Zeugnis der Vertieften Ausbildung abgegeben wurde. 

Kontrolle: (MUI) 

 alle Teilprüfungen des 3. Abschnittes (scheinen im i-med.inside zum Zeugnisdruck auf)  
 Dissertation wurde eingereicht und ist beurteilt (scheint im i-med.inside zum Zeugnisdruck 

auf) 
    oder 

 Wahlfachzeugnis/Zeugnis der Vertieften Ausbildung wurde in der Abteilung für
 Lehre und Studienangelegenheiten abgegeben 

 
 
 

 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass alle lt. Studienplan erforderlichen Lehrveranstaltungen und sonstige Voraussetzungen 
(Prüfungen des 3. Abschnitts, Dissertation oder Wahlfachzeugnis/Zeugnis der Vertieften Ausbildung) zur Beendigung 
des 3. Abschnittes des Studiums Medizin (Q201) erfüllt sind und diese im i-med.inside zum Zeugnisdruck auf-
scheinen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausstellung des Rigorosenzeugnisses sowie des Bescheides gesetzlich bis zu 4 
Wochen dauern kann (UG 2002 §75 (4)). Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen rechtzeitig vor Beendigung des Studi-
ums in der Abteilung für Lehre und Studienangelegenheiten abgegeben werden. 
 
 
Ort/Datum  Unterschrift der/des Studierenden 



 
 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen der Medizinischen Universität Innsbruck! 
Laut §87 (1) UG 2002 hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ den 
Absolventinnen und Absolventen der ordentlichen Studien nach der positiven Beurteilung aller im 

jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen zu erbringenden Leistungen (Prüfungen, Diplomarbeit etc.) 
den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftlichen Bescheid zu verleihen. 

Der schriftliche Bescheid ist somit der rechtsgültige Nachweis, dass Sie Ihr Studium absol-
viert haben und den dadurch verliehenen akademischen Grad führen dürfen. Daher ist auch 

dieser Bescheid - bzw. die Kopie dessen - jene Unterlage, die den Bewerbungsunterlagen bei 
Bedarf beigelegt werden kann. Die Promotionsurkunde, die Ihnen bei der akademischen Fei-

er ausgehändigt wird, dient ausschließlich der Veranschaulichung Ihres Abschlusses. 
 

Univ.-Prof. Dr. Norbert Mutz 
Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von der Abteilung für Lehre und Studienangelegenheiten auszufüllen: 

□ 3. Diplomprüfungszeugnis                                                                       Datum: ______________ 

□ Bescheid                                                                                 SachbearbeiterIn: ______________ 
 
 
 

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT INNSBRUCK 
ABTEILUNG FÜR LEHRE UND STUDIENANGELEGENHEITEN 

 
Speckbacherstraße 31-33, A-6020 Innsbruck 

Telefon: +43(0)512-9003-70052 – Telefax: +43(0)512-9003-73041 
E-mail: sabine.oberleiter@i-med.ac.at – Internet: http://www.i-med.ac.at 

 


